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Autokratien, Demokratien und die Legitimität
internationaler Organisationen
Eine vergleichende Inhaltsanalyse staatlicher Legitimationsanforderungen an
die UN-Generalversammlung

Der vorliegende Beitrag adressiert eine zentrale Lücke in der empirischen Legiti-
mationsforschung, die aus der systematischen Vernachlässigung nicht-demokrati-
scher Regime und ihrer Bewertungen internationaler Institutionen entsteht. Er zielt
insbesondere auf die Klärung divergierender theoretischer Annahmen zum Einfluss
des Regimetyps auf Begründungsmuster legitimen Regierens jenseits des National-
staates. Externalisieren Staaten ihre Legitimationsvorstellungen entsprechend ihrer
internen Legitimationsmuster? Oder unterliegt der staatliche Diskurs über die an-
gemessene Begründung internationaler Herrschaft einem Prozess der weltweiten
Konvergenz? Der Artikel widmet sich diesen Fragen mittels der vergleichenden In-
haltsanalyse der Legitimationsanforderungen autokratischer, demokratischer und
hybrider Regime an die UN-Generalversammlung. Die empirischen Ergebnisse zei-
gen mit erstaunlicher Deutlichkeit, dass Staaten unterschiedlichen Herrschaftstyps
in ihren Legitimationsurteilen nicht nur auf gleiche Legitimitätsdimensionen und
‑standards rekurrieren, sondern dass die Bezugnahme auch mit auffallend gleicher
Häufigkeit erfolgt. Damit liefert die Studie vorläufige empirische Evidenz gegen die
Transferthese und für die Annahme einer globalen Konvergenz in den Begrün-
dungsmustern internationalen Regierens.

Einleitung

Bislang eher normativ geprägt, hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
den Bedingungen und Möglichkeiten legitimen Regierens jenseits des Nationalstaa-
tes in den letzten Jahren deutliche Konkurrenz von empirischer Seite bekommen.1
Neben die theoriegeleitete Diskussion angemessener Beurteilungskriterien für legi-
time internationale Ordnungsstrukturen sind neue Ansätze einer empirischen Legi-
timationsforschung getreten.2 Ihre VertreterInnen leiten die von internationalen In-
stitutionen zu erfüllenden Standards nicht mehr ausschließlich aus der wissen-
schaftlichen Debatte ab. Im Sinne Max Webers (2005) nehmen sie vielmehr die
Seite der Beherrschten und deren Anforderungen selbst in den Blick. Legitimität,

1.

1 Für überaus hilfreiche Kommentare und Hinweise möchte ich mich insbesondere bei Mi-
chael Zürn und Anna Holzscheiter sowie bei den drei anonymen Gutachterinnen und Gut-
achtern der ZIB bedanken.

2 Für einen Einblick in das Forschungsprogramm der »empirischen Legitimationsforschung«
sei hier insbesondere auf den gleichnamigen Beitrag von Schneider (2010) sowie den Sam-
melband von Nullmeier et al. (2010) verwiesen.

Zeitschrift für Internationale Beziehungen
20. Jg. (2013) Heft 2, S. 3 – 33

3

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2013-2-3 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 22.03.2026, 11:19:58. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0946-7165-2013-2-3


so die Annahme, werde einer politischen Ordnung durch die Herrschaftsunterwor-
fenen zugeschrieben. Der Analyse dieser Zuschreibungen von Anerkennungswür-
digkeit sei deshalb ein zentraler Platz in der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung um legitimes Regieren unter postnationalen Bedingungen einzuräumen
(Nullmeier/Nonhoff 2010: 31-33; Steffek 2003: 253).

Betrachtet man die empirische Legitimitätsdiskussion allerdings genauer, kommt
man nicht umhin einen beträchtlichen Western und democratic bias zu konstatie-
ren, der diesen jungen Forschungsstrang prägt. Eurozentristische Perspektiven
durchziehen das gesamte Forschungsfeld: Nicht nur die angewandten Legitimitäts-
konzepte sind westlichen Ursprungs und entstammen viel zu oft der Demokratie-
theorie; auch bei den Forschungsmethoden und der Fallauswahl setzt sich der aus-
schließlich westlich-demokratische Fokus fort: Umfragedaten beziehen sich auf
westliche Gesellschaften (Caldeira/Gibson 1995; Gabel/Anderson 2002); social
movements-Studien auf Demokratien entspringende zivilgesellschaftliche Akteure
und deren Forderungen; und inhaltsanalytische Ansätze widmen sich westlichen
Medienbeiträgen, um die internationalen Legitimitätsdiskurse ausschließlich demo-
kratischer Nationalstaaten zu ergründen (Kriesi et al. 2012; Nullmeier et al. 2010;
Statham/Trenz 2012).

Jedenfalls fehlt eine systematische Analyse autokratischer Staaten im Rahmen
der empirischen Legitimationsforschung bisher gänzlich. Besonders deutlich wird
dies in bisherigen Studien zu den Legitimationsanforderungen, die Nationalstaaten
und ihre VertreterInnen an internationale Organisationen und Regime herantragen.
Eine systematische Differenzierung dieser Anforderungen und Urteile nach dem
Regimetyp ihres Urhebers ist bislang schlichtweg ausgeblieben. Dort, wo eine sol-
che Differenzierung stattfand, ging sie auf Kosten autokratischer Regime und rück-
te allein Demokratien ins Zentrum der Analyse. Die konkreten Vorstellungen von
Autokratien und ihr Verhältnis zu denen demokratischer Staaten sind in der empiri-
schen Legitimationsforschung aktuell völlig unterbelichtet. Sollte die »Frage nach
der guten politischen Ordnung« (Zürn 2011: 70) insbesondere auch auf internatio-
naler Ebene weiter an Brisanz gewinnen, kann ihre Beantwortung nicht ohne Be-
rücksichtigung der Rolle autokratischer Regime erfolgen. Vor allem der wachsende
internationale Einfluss aufstrebender Mächte mit nicht-demokratischen Herr-
schaftsstrukturen verlangt eine stärkere Beschäftigung mit autokratischen Ord-
nungsvorstellungen. Und mehr noch, er verlangt insbesondere auch eine Analyse
ihrer (potentiellen) Konfliktträchtigkeit mit den Forderungen demokratischer Staa-
ten, wie sie ansatzweise lediglich für China vorliegt (Johnston 2003; Lynch 2007;
Wang/Rosenau 2009).

Aber nicht nur das fehlende empirische Wissen um die Legitimationsvorstellun-
gen autokratischer Regime gibt Anlass zum vorliegenden Artikel. Es sind vielmehr
die deutlichen Widersprüche hinsichtlich der Frage, ob demokratische und autokra-
tische Ansprüche an internationale Organisationen kon- oder divergieren. So stellen
Michael Zürn und Matthew Stephen (2010: 99) die plausible Vermutung an, dass
ihre internen nicht-demokratischen Herrschaftstraditionen auch die Kriterien prä-
gen, mit denen autokratische Staaten die Rechtmäßigkeit von global governance
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beurteilen. Demnach dürften die Vorstellungen legitimen internationalen Regierens
zwischen Demokratien und Autokratien erwartungsgemäß ebenso stark divergieren,
wie die internen Muster der Herrschaftslegitimation beider Regimetypen. Aber
auch die völlig entgegengesetzte Annahme findet sich. Auf der Basis ihrer Analyse
staatlicher Perspektiven auf den UN-Sicherheitsrat behaupten Martin Binder und
Monika Heupel (2011: 21), ihre eigene nicht-demokratische Herrschaftspraxis wür-
de autokratische Staaten nicht davon abhalten, internationalen Organisationen mehr
Demokratie abzufordern. Derart widersprüchliche Befunde verweisen auf eine
grundlegende theoretische Frage: Ist davon auszugehen, dass Staaten Legitimati-
onsvorstellungen entsprechend ihrer eigenen Legitimationspraxis externalisieren
(Abromeit/Stoiber 2007: 36; Bernstein 2004: 18; Cortell/Davis 2000: 73)? Oder un-
terliegt der staatliche Diskurs über die angemessene Begründung internationaler
Herrschaft einem Prozess der weltweiten Konvergenz – und hat sich im Zuge des-
sen von nationalen Spezifika entkoppelt (Biegon et al. 2010: 152; Gronau/Schnei-
der 2009: 10; Meyer et al. 1997)?

Der vorliegende Beitrag sucht Antworten darauf. Er widmet sich der Frage, ob
Autokratien und Demokratien die Legitimität internationaler Organisationen unter
Rückgriff auf völlig unterschiedliche oder aber gemeinsame Standards und Kriteri-
en bewerten. Damit zielt er insbesondere auch auf die Klärung divergierender theo-
retischer Annahmen zum Einfluss des Regimetyps auf Begründungsmuster legiti-
men postnationalen Regierens. Dazu werden im Folgenden Debatten über die Re-
form der UN-Generalversammlung aus den Jahren 2003 bis 2005 einer qualitativen
Inhaltsanalyse unterzogen.3 Aus den Reden der RepräsentantInnen von 57 Staaten
werden die angewandten Legitimitätsstandards herausgefiltert und anschließend
einem systematischen Vergleich unterzogen. Dabei interessiert insbesondere, ob
sich die Kriterien entlang zweier theoretisch relevanter Dimensionen systematisch
unterscheiden: demokratiebezogene/nicht-demokratiebezogene sowie input-/outpu-
torientierte Legitimitätsstandards (vgl. Biegon et al. 2010; Nullmeier et al. 2010).4
Dies erlaubt zu prüfen, ob sich die für Unterschiede in den internen Legitimations-
mustern von Autokratien und Demokratien relevanten Dimensionen auch für den
Vergleich ihrer internationalen Legitimitätsdiskurse als gehaltvoll erweisen. Wenn
sich national bedeutsame Legitimationsmuster auf die globale Ebene übertragen,
dürften Autokratien vorwiegend mit nicht-demokratiebezogenen, outputorientierten
Standards argumentieren, während Demokratien ihre Legitimationsurteile haupt-
sächlich auf demokratiebezogene Input-Kriterien bauen.

Die Ergebnisse der empirischen Studie überraschen in zweifacher Hinsicht. Ei-
nerseits zeigen sie, dass keine systematischen Differenzen in den Legitimationsur-

3 Zu den im Rahmen der empirischen Legitimationsforschung analysierten internationalen
Organisationen zählen insbesondere der UN-Sicherheitsrat (Binder/Heupel 2011; Hurd
2008), die Europäische Union (de Wilde 2011; Statham/Trenz 2012), die G8 (Nullmeier et
al. 2010) sowie die globale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (Mulligan 2006; Zürn/
Stephen 2010).

4 Die AutorInnen erstellen ihre Typologie von Legitimitätskriterien auf der Basis eben jener
zwei Dimensionen, nutzen diese allerdings ausschließlich zum Vergleich der Legitimati-
onsdiskurse demokratischer Staaten.
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teilen bestehen, mit denen Autokratien und Demokratien der Generalversammlung
begegnen. Die Konsistenz ist insofern beeindruckend, als sowohl Demokratien, Au-
tokratien und hybride Regime – die hier der Vollständigkeit halber mitberücksich-
tigt werden – ihre Bewertungen nicht nur auf die gleichen Standards beziehen, son-
dern die Bezugnahme auch mit weitgehend derselben Häufigkeit erfolgt. Mit einem
Anteil von mehr als der Hälfte aller Legitimationsstatements nehmen nicht-demo-
kratiebezogene Outputkriterien der Legitimität dabei einen besonderen Stellenwert
innerhalb der Diskurse aller StaatenvertreterInnen gleichermaßen ein. Unterschiede
im Herrschaftssystem scheinen sich somit nicht in divergierenden Legitimationsur-
teilen über die Generalversammlung niederzuschlagen. Darüber hinaus verdeutli-
chen die empirischen Befunde, dass sich die von Demokratien und Autokratien an-
gewandten Kriterien rechtmäßiger Herrschaft keineswegs innerhalb der Kategorien
konzentrieren, welche die internen Legitimationsmuster dieser Regimetypen ver-
muten lassen. So verweisen demokratische Staaten nicht hauptsächlich auf demo-
kratiebezogene Input-Kriterien der Legitimität und Autokratien treiben auf interna-
tionaler Ebene gar Kriterien legitimen Regierens voran, die sie in ihrer eigenen
Herrschaftspraxis missachten.

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Im ersten Teil wird der konzeptuelle und
theoretische Rahmen dargelegt. Nach einer Einführung in die Forschung zu Legiti-
mität und Legitimation von global governance (Abschnitt 2) skizziert der folgende
Abschnitt (3) das Feld der empirischen Legitimationsforschung. Im Fokus steht da-
bei die Problematisierung ihrer bisherigen Vernachlässigung nicht-westlicher Staa-
ten im Allgemeinen und autokratischer Regime im Besonderen. Im Folgenden wird
deshalb ein aus der wissenschaftlichen Debatte abgeleitetes Analyseraster von Le-
gitimitätskriterien präsentiert, welches den in der bisherigen Forschung fehlenden
systematischen Vergleich autokratischer mit demokratischen Legitimationsanforde-
rungen anleiten soll (Abschnitt 4). Nachdem die Fallauswahl sowie das methodi-
sche Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse staatlicher Reden vor der UN-Gene-
ralversammlung spezifiziert wurden (Abschnitt 5), folgt die Präsentation der empi-
rischen Ergebnisse und ihre Interpretation vor dem Hintergrund der zentralen Fra-
gestellung (Abschnitt 6). Der überraschende Befund einer deutlichen Konsistenz
von Legitimationsanforderungen seitens Staaten unterschiedlichen Herrschaftstyps
stützt damit vorerst die Annahme einer Konvergenz in den Begründungsmustern
globalen Regierens. Er verlangt abschließend ein Resümee hinsichtlich des weite-
ren Forschungsbedarfs (Abschnitt 7).

Die umstrittene Legitimität internationaler Organisationen

Während Fragen der Herrschaftslegitimation insbesondere in der politischen Theo-
rie auf eine beeindruckende wissenschaftliche Tradition zurückblicken, sind sie im
Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen (IB) erst seit relativ Kurzem be-
heimatet (Mulligan 2006: 362). Den Anspruch der Rechtmäßigkeit, so war lange
der wissenschaftliche Konsens, müssten nur Ordnungssysteme erheben und begrün-

2.
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den, die tatsächliche Autorität ausüben. Auf die ohne existierendes Gewaltmonopol
quasi anarchische Struktur des internationalen Systems traf dies im Gegensatz zum
Nationalstaat nicht zu. In Ermangelung der Fähigkeit, Regeln durchzusetzen und
Gehorsam zu erzwingen, sah man für internationale Organisationen keinerlei Be-
darf an Rechtfertigung.

Aus mindestens zwei Gründen ist diese Sichtweise mittlerweile überholt und die
Frage nach der Legitimation globaler Ordnungsstrukturen im Zentrum der IB-For-
schung angelangt.5 Zum einen hat sich global governance grundlegend gewandelt
und in vielerlei Hinsicht dem Regieren innerhalb von Nationalstaaten angeglichen
(Bernstein 2004: 1). Normative Fragen ihrer Rechtmäßigkeit sind damit nicht mehr
so einfach auszuklammern wie bisher. Zum anderen zeitigt dieser Wandel interna-
tionalen Regierens auch zunehmend empirische Folgen. Er hat nämlich gesell-
schaftliche Akteure auf den Plan gerufen, die Standards guten Regierens auch für
internationale Organisationen immer vehementer einfordern.

In den vergangenen Jahrzehnten, so beobachten Autoren wie Bernstein (2004),
Buchanan/Keohane (2006) und Zürn (2011), haben internationale Organisationen
deutlich an Autorität gewonnen und regieren mittlerweile »zunehmend machtvoll
und tief in nationale Systeme hinein« (Zürn et al. 2007: 142). Nicht nur in vormals
ungeregelten Bereichen haben sie mehr und mehr Aufgaben an sich gerissen (Lake
2010: 599). Auch institutionelle Neuerungen haben ihren Einfluss gestärkt. So er-
möglicht es die Zunahme von Mehrheitsverfahren internationaler Entscheidungs-
findung, die Ansichten einzelner Staaten wenn nötig zu übergehen oder Beschlüsse
gar gegen deren Willen durchzusetzen (Zürn/Stephen 2010: 92; Zürn et al. 2007:
137, 143). Global governance-Institutionen haben ihre Möglichkeiten des enforce-
ment bis hin zur Sanktionierung von Nicht-Befolgung deutlich ausgeweitet. Dass
diese Fähigkeit nicht einmal mehr vor dem bisher sakrosankten Prinzip der Nichtin-
tervention in staatliche Angelegenheiten Halt macht, ist das wohl deutlichste Bei-
spiel ihres umfassenden Machtzuwachses (Buchanan/Keohane 2006: 407). Wie
Bernstein (2011: 18) konstatiert, geht mit der gewonnenen Macht aber auch die
Notwendigkeit einher, ihre Ausübung an Prinzipien legitimer Herrschaft zu binden
und gegenüber den Betroffenen zu rechtfertigen.

Zumal die Betroffenen dies auch immer vehementer einfordern. Spätestens die
Massenproteste um die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation 1999 in Se-
attle haben verdeutlicht, dass auch internationale Institutionen immer stärker unter
dem prüfenden Blick der Öffentlichkeit stehen. So hat der Wandel globalen Regie-
rens nicht nur die Aufmerksamkeit erhöht, die diesen Organisationen und ihrem
Agieren entgegenschlägt. Er hat auch zunehmend anspruchsvolle Forderungen an
gutes Regieren auf internationaler Ebene auf den Plan gerufen (Zürn et al. 2007:
137, 149). Die Reform von global governance ist nicht zuletzt aufgrund der immer
häufiger attestierten Legitimitätsdefizite internationaler Institutionen zu einem zen-
tralen politischen Anliegen der vergangenen Jahrzehnte geworden (Bernstein 2011:

5 Vgl. Bernstein (2004); Buchanan/Keohane (2006); Clark (2005; 2007); Coicaud/Heiskanen
(2001); Coleman/Porter (2000); Zürn et al. (2007).
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18; 2004: 1). In Folge dieser Entwicklungen hat nicht nur die theoretische Debatte
um die Ausgestaltung normativ gehaltvoller internationaler Ordnungsstrukturen an
Impetus gewonnen. Es ist außerdem ein neuer Forschungsstrang an ihre Seite getre-
ten, der die gestiegenen öffentlichen Legitimationsanforderungen selbst in den
Blick nimmt.

Empirische Legitimationsforschung: die Analyse von Legitimationsurteilen

Legitimation als diskursiver Bewertungsprozess

Seit Max Weber (2005) werden grundsätzlich zwei Verständnisse von Legitimität
unterschieden: ein normatives und ein empirisches. Im Rahmen der normativen
Perspektive suchen Wissenschaftler generelle Kriterien abzuleiten, nach denen
Herrschaft das Attribut »rechtmäßig« verdient. Nicht selten entstammen die so er-
mittelten Legitimitätsstandards der Demokratietheorie. Aus empirischer Perspekti-
ve gilt Herrschaft vor allem dann als legitim, wenn ihr diese Eigenschaft von Seiten
der Beherrschten zugeschrieben wird – »[…] rule is legitimate when its subjects be-
lieve it to be so« (Clark 2003: 79). Damit hängt die Anerkennungswürdigkeit einer
politischen Ordnung zunächst von der Überzeugung der Beherrschten selbst ab
(Clark 2003: 79-78; Steffek 2003: 253-254; Buchanan/Keohane 2006: 405).6 Den
möglichen Gründen für die Zuschreibung von Rechtmäßigkeit sind nach einem em-
pirischen Verständnis von Legitimität keine Grenzen gesetzt. Trotzdem sind diese
normativ fundiert, denn sie werden durch das kulturelle Umfeld der Urteilenden
und die darin geltenden Werte und Normen geprägt (Reus-Smit 2007: 162-163;
Hurd 2007: 30-31).7 Ein solches akteurszentriertes Verständnis von Legitimität als
dem Ergebnis eines normbasierten Zuschreibungsprozesses, wie es auch in der Le-
gitimitätsdefinition Mark C. Suchmans zum Ausdruck kommt, leitet den vorliegen-
den Beitrag an:

»Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, va-
lues, beliefs, and definitions« (Suchman 1995: 574).

Wenn Legitimität auf Zuschreibung beruht, können sowohl der Prozess dieser
Attribuierung als auch die ihm zu Grunde liegenden Kriterien selbst zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Untersuchung werden. Diese Einsicht macht sich ein dis-
kursorientierter Zweig der empirischen Legitimationsforschung zu Nutze. Legitimi-
tät versteht dieser als Resultat öffentlicher Debatten um die Anerkennungswürdig-

3.

3.1.

6 Für dem Legitimitätsglauben verwandte Konzepte vgl. auch Eastons »diffuse support«
(1965: 273-274) und Beethams »consent« (1991: 12).

7 Zu Recht kritisieren Brasset und Tsingou (2011: 4) deshalb einen Mangel an Trennschärfe
zwischen dem empirischen und dem normativen Verständnis von Legitimität.
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keit politischer Ordnungen (Gronau/Schneider 2009: 2).8 Ein solches sozialkon-
struktivistisches Verständnis rückt den kommunikativen Akt des Zusprechens
(Legitimation) oder In-Frage-Stellens (Delegitimation) von Rechtmäßigkeit in den
Mittelpunkt des Forschungsinteresses (vgl. Zehfuss 2002). Dabei geht es nicht nur
um die Frage, ob eine politische Ordnung von den betroffenen Akteuren als recht-
mäßig befunden wird. Es geht insbesondere auch um Einsichten in das von den Ak-
teuren zu Grunde gelegte Legitimitätsverständnis, das heißt die normativen Kriteri-
en, auf denen ihre positiven wie negativen Evaluationen bzw. ihre Legitimationsan-
forderungen basieren.9 Eben dieses Erkenntnisinteresse leitet auch den vorliegen-
den Beitrag an, der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den
Legitimitätsstandards zu ergründen sucht, die Autokratien und Demokratien ihren
Bewertungen internationaler Organisationen zu Grunde legen.

Erste Studien und die Vernachlässigung von Autokratien

Ebenso jung wie die diskursorientierte empirische Legitimationsforschung, so be-
grenzt ist die Zahl an Studien und empirischen Erkenntnissen, die im Rahmen die-
ses Forschungszweigs bislang vorliegen. Dies betrifft speziell Einsichten in die Le-
gitimationsurteile und Ansichten nationalstaatlicher Akteure.10 Vor allem zwei die-
ser Beiträge, die staatliche Legitimationsanforderungen an verschiedene internatio-
nale Institutionen analysieren, sollen hier Erwähnung finden. Obwohl die
vorliegende Studie auf deren Erkenntnisse zurückgreift, erhebt sie Kritik an ihrer
Fallauswahl. Diese bezieht sich auf (1) die ausschließliche Berücksichtigung demo-
kratischer Staaten bzw. – so sie überhaupt stattfand – (2) die unsystematische Wei-
se der Inklusion autokratischer (sowie hybrider) Regime, die einen fundierten Ver-
gleich der Legitimationsanforderungen verschiedener Regimetypen verhindert.

3.2.

8 Auch die Herrschenden betreiben Legitimationskommunikation. Einen breiten Legitimi-
tätsglauben vermögen sie nur mittels der überzeugenden Rechtfertigung des eigenen Herr-
schaftsanspruchs einzuwerben (Graf von Kielmansegg 1971: 389-390; Schneider et al.
2007: 131; Barker 2001: 3-4).

9 Siehe hierzu Nullmeier/Nonhoff (2010: 16, 31); Schneider (2010: 47, 51-52) und Steffek
(2003: 253). Was genau Staaten unter dem Konzept der Legitimität tatsächlich verstehen,
bleibt dem Forscher naturgemäß verborgen. Ob die öffentlich getätigten Äußerungen le-
diglich »Rhetorik« bzw. »strategische Argumentation« darstellen, ist aber unerheblich
(Johnstone 2003: 453). Sie können trotzdem Konsequenzen entfalten und das verursa-
chen, was Thomas Risse als argumentative self-entrapment bezeichnet (Risse 2000: 32;
Risse et al. 1999: 16).

10 Im Rahmen der Politisierungsforschung, die Erkenntnisse über die Einstellungen diverser
Öffentlichkeiten gegenüber internationalen Organisationen generiert, liegen hingegen be-
reits einige Studien vor. Vgl. hierzu de Wilde (2011); Ecker-Erhardt (2012); Kriesi et al.
(2012); Statham/Trenz (2012) und Zürn et al. (2013). Zur Frage der für die Legitimierung
internationaler Ordnung zentralen Akteure siehe von Haldenwang (1999: 378-381).
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Im Rahmen eines Teilprojektes11 des Bremer Sonderforschungsbereichs »Staat-
lichkeit im Wandel« untersuchte eine Forschergruppe die Legitimitätsdiskurse vier
westlicher Demokratien. Ihr zentrales Interesse lag dabei auf der Ergründung eines
möglichen Transfers innerstaatlich relevanter Legitimationsmuster auf die globale
Ebene (Schmidtke/Nullmeier 2011: 124). Mittels der Inhaltsanalyse von Medien-
diskursen überprüften die AutorInnen ihre Transferhypothese und fanden sie ange-
sichts einer erstaunlichen Konvergenz von international angelegten Legitimitäts-
standards bei gleichzeitigem Bestehen (geringer) innerstaatlicher Diskursdifferen-
zen zwischen den vier Staaten widerlegt (Biegon et al. 2010: 160-161, 165;
Schmidtke/Nullmeier 2011: 133, 140). Dieser beeindruckende vorläufige Beleg
einer Transnationalisierung von Legitimitätsdiskursen basiert jedoch auf einer
Stichprobe von ausschließlich westlichen demokratischen Staaten. Wie der vorlie-
gende Beitrag argumentiert, bedürfen Aussagen zu Transnationalisierungstenden-
zen – im Sinne der Entkopplung von nationalen Bestimmungsfaktoren – einer Fall-
auswahl von Staaten, die intern, d.h. mit Blick auf nationale Legitimitätsdiskurse,
deutlich weniger kongruieren. Die Inklusion nicht-demokratischer Regime ist dafür
unerlässlich. Obgleich die Bremer AutorInnen Autokratien nicht berücksichtigen,
ist die von ihnen vorgelegte Typologie von Legitimitätskriterien für einen Regime-
typ-Vergleich besonders geeignet. Ihre Differenzierung zwischen demokratischen/
nicht-demokratischen sowie input-/outputbasierten Kriterien der Legitimität wird
vom vorliegenden Beitrag deshalb übernommen.

Einen weiteren Beitrag, der autokratische Länder aber berücksichtigt, liefern Bin-
der und Heupel (2011). Die AutorInnen untersuchen staatliche Legitimationsanfor-
derungen an den UN-Sicherheitsrat, die im Kontext von Debatten der UN-General-
versammlung geäußert wurden. Die breite mitgliedstaatliche Beteiligung an diesen
Debatten erlaubt Binder und Heupel, in ihrer Fallauswahl den demokratisch-westli-
chen bias zu vermeiden, dem die Bremer Forscher anheimfallen. Die AutorInnen,
denen es insbesondere um die Analyse der Ursachen von Legitimitätszuschreibun-
gen und Delegitimationsprozessen geht, identifizieren ein allgemeines Legitimitäts-
defizit, das dem Sicherheitsrat hauptsächlich aufgrund prozeduraler Mängel von
Seiten der Staatenwelt attestiert wird (Binder/Heupel 2011: 3-4). Mit ihrem Beitrag
zeichnen sie ein weitaus umfassenderes Bild der Legitimationsvorstellungen, mit
denen sich internationale Institutionen konfrontiert sehen. Trotz der Berücksichti-
gung autokratischer Staaten in ihrer breiten Stichprobe von 117 Ländern bleibt aber
auch hier ein systematischer Vergleich der Legitimationsanforderungen unter-
schiedlicher Herrschaftstypen aus.

Obwohl das bisherige Forschungsinteresse demnach nicht auf Regimetyp-indu-
zierten Differenzen, sondern auf sehr grundsätzlichen Einsichten in staatliche Legi-
timationsanforderungen an internationale Institutionen lag, fehlt es erstaunlicher-
weise nicht an Hypothesen zum Einfluss des Herrschaftstyps. Neben dem eklatan-

11 Das Projekt mit dem Titel »Legitimationswandel durch Internationalisierung und Deparla-
mentarisierung: Auf dem Weg zu postnationaler und postdemokratischer Legitimation?«
war von 2007 bis 2010 als Teilprojekt am Bremer Sonderforschungsbereich »Staatlichkeit
im Wandel/Transformations of the State« angesiedelt.
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ten Mangel an empirischem Wissen sind diese Hypothesen ein wichtiges Indiz für
die Relevanz dieser Studie: Sie liegen nämlich in offenkundigem Widerspruch zu-
einander. Auf der einen Seite steht die theoretische Annahme, von Staaten interna-
tional propagierte Legitimitätsstandards müssten ebenso stark divergieren, wie die
nationalen Muster der Herrschaftslegitimation dieser Länder. Folglich sollten Au-
tokratien, die ihre Herrschaft nicht auf Basis der Volkssouveränität rechtfertigen,
sondern sich stattdessen auf nicht-demokratische Legitimitätsquellen berufen, inter-
national auch grundlegend andere Ordnungsvorstellungen formulieren als ihre de-
mokratischen Pendants. Vorstellungen legitimen postnationalen Regierens, so die
Annahme, leiten Staaten und ihre VertreterInnen aus ihren nationalen Erfahrungen
ab, sie sind eng mit der nationalen politischen (Legitimations-)Kultur des betreffen-
den Landes verknüpft.12 Die Plausibilität dieser Annahme unterstreicht auch die
eingangs vorgestellte und in der empirischen Legitimationsforschung wohl am häu-
figsten genutzte Legitimitätsdefinition Suchmans (1995: 574).

Ganz anders die Annahmen der Transnationalisierungsliteratur: Anstelle der kon-
textuellen Einbettung international geäußerter Legitimationsvorstellungen betont
sie die gegenteilige Entwicklung, eine zunehmende Ablösung international propa-
gierter Legitimitätsanforderungen von internen Bestimmungsfaktoren. Weltweiter
Dialog und die Transnationalisierung öffentlicher Räume hätten im Zuge fort-
schreitender Globalisierung einen universellen Prozess diskursiver Angleichung
hervorgebracht (Wessler et al. 2008: 15). Nicht nur das Verständnis zentraler Kon-
zepte, wie dem der Legitimität, sei demnach fortlaufender Konvergenz unterworfen
– »we now talk the shared language of legitimacy« (Clark 2005: 156). Neben der
diskursgestützten Angleichung verweist insbesondere Amitai Etzioni (2004: 197)
auf einen Prozess der Herausbildung zentraler globaler Normen und Standards, de-
ren prägende Kraft sich in der zunehmenden Übereinstimmung von Legitimitätsde-
batten niederschlägt.13 Folgt man also der Konvergenzthese, unterliegen staatliche
Begründungsmuster internationaler Herrschaft nicht der Prägung durch nationale
(herrschaftsspezifische) Unterschiede. Sie charakterisiert im Gegenteil ein Prozess
der Konvergenz und der Etablierung universeller Begründungsmuster von Herr-
schaft.

Die empirische Evidenz, welche diese Arbeit hervorbringt, soll daher nicht nur
grundlegendes Wissen generieren, inwiefern der Regimetyp eines Staates seine öf-
fentlich geäußerten Vorstellungen legitimen internationalen Regierens prägt. Sie
soll außerdem den Widerspruch der oben dargestellten Annahmen auflösen.

12 Siehe hierzu Bernstein (2004: 18); Clark (2005: 157-158) und Abromeit/Stoiber (2007:
36). Vergleiche außerdem das Konzept des »cultural match« bei Cortell/Davis (2000: 73).

13 Vgl. dazu auch Drori (2005); Drori et al. (2006); Meyer et al. (1987), die den Anglei-
chungsprozess zwischen Staaten auf einen Prozess der »Rationalisierung« westlicher Prä-
gung zurückführen. Letzterer generiere ein einheitliches Verständnis von »guter politi-
scher Ordnung« (Meyer et al. 1997: 144-145,157).
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Analyseraster

Dimensionen der Legitimität und ihre Relevanz für den Regimetyp-Vergleich

Die empirische Studie basiert auf einer vom Bremer Forschungsprojekt eingeführ-
ten Typologie, die Legitimitätskriterien anhand zweier theoretisch bedeutsamer Di-
mensionen unterscheidet: ihrer Demokratiebezogenheit und ihrer Input- bzw. Out-
putorientierung (vgl. Nullmeier et al. 2010). Deren Bedeutsamkeit besteht nicht nur
darin, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit legitimer global governance
zu prägen, sondern sich gleichzeitig für einen Vergleich autokratischer und demo-
kratischer Staaten besonders zu eignen. Weil entlang eben jener zwei Dimensionen
Unterschiede in den internen Legitimationsmustern beider Herrschaftstypen verlau-
fen, vermag die Überprüfung ihrer internationalen Relevanz gleichzeitig die Trans-
ferthese zu prüfen. Aus der Kombination beider Legitimitätsdimensionen entsteht
eine Typologie, deren vier Kategorien in einem weiteren Schritt theorie- und empi-
riegeleitet Legitimitätskriterien zugeordnet werden (vgl. Schneider 2010: 53).

Demokratische / nicht-demokratische Kriterien legitimer Herrschaft

Die aktuelle Forschung zu den Legitimitätsbedingungen internationalen Regierens
lässt schnell den prägenden Einfluss demokratietheoretischer Ansätze erkennen. Es
sind insbesondere demokratische Beurteilungskriterien, die aus dem nationalstaatli-
chen Kontext (westlicher Demokratien) gelöst und auf die internationale Ebene
übertragen werden.14 Dies gestaltet sich aber aus zwei Gründen problematisch. Ers-
tens fehlt ein transnationaler demos, welcher der Volkssouveränität zu Grunde lie-
gende Prinzipien von Partizipation und Kontrolle auch international einlösen könn-
te. Zweitens sind zentrale Mechanismen innerstaatlicher Demokratie – allen voran
Wahlen – international bislang undenkbar (Scholte 2011: 115). Um dennoch als
Referenzrahmen für die Analyse und Beurteilung von global governance zu dienen,
werden Standards demokratischer Herrschaft dem internationalen Kontext einfach
angepasst (Macdonald/Ronzoni 2012: 528). So wird aus Demokratie als Selbstregu-
lierung von Individuen eine Demokratie vornehmlich zwischen Staaten.15 Und an-
stelle demokratischer Wahlen reichen dann auch funktionelle Äquivalente, die in-
ternationale Institutionen zu mehr Rechenschaft gegenüber den von ihren Entschei-
dungen Betroffenen, hauptsächlich aber gegenüber Nationalstaaten, zwingen.

Die prominente Rolle demokratietheoretischer Ansätze in der global governance-
Forschung legt es also nahe, die tatsächliche empirische Relevanz demokratischer
Standards im internationalen Legitimitätsdiskurs von Staaten zu überprüfen und

4.

4.1.

14 Zu den bekanntesten dieser Ansätze zählt sicherlich Held (1995) mit seinem Konzept der
cosmopolitan democracy. Zum Verhältnis von Globalisierung und Demokratie vgl. auch
Holden (2000).

15 Für diesen Hinweis danke ich dem/der anonymen Gutachter/in.
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ihre Verwendung mit der nicht-demokratiebezogener Kriterien systematisch zu ver-
gleichen. Als demokratisch gelten hier in Übereinstimmung mit Daniel C. Esty all
jene Kriterien, die auf Mechanismen verweisen, »that force […] authorities to be
more […] accountable to the public(s) they serve« (Esty 2006: 1516). Nicht-demo-
kratiebezogene Kriterien sind – im Einklang mit Steffen Schneider (2010: 52) –
solche Standards, die nicht notwendigerweise anti-demokratisch sind, demokrati-
sche Herrschaft im Sinne rechenschaftspflichtigen Regierens aber auch nicht beför-
dern.

Die Unterscheidung eignet sich zudem für die Überprüfung der Transferthese.
Denn entlang eben jener Dimension divergiert die interne Herrschaftslegitimation au-
tokratischer und demokratischer Staaten. Während die – westlich geprägte – Demo-
kratietheorie demokratische Herrschaft an der Erfüllung des Prinzips der Volkssou-
veränität und der des rechenschaftspflichtigen Regierens misst, betont die Autokratie-
forschung alternative Wege der Erzeugung eines Legitimitätsglauben. So bedienen
sich  nicht-demokratische  Regime unter  anderem Weltanschauungen,  charismati-
scher Führungspersönlichkeiten und insbesondere spezifischer Regimeleistungen,
um sich zu legitimieren (Gerschewski 2013: 20; Holbig 2010: 228-229).

Input- / outputbasierte Kriterien legitimer Herrschaft

Eine zweite wichtige Unterscheidung internationaler Legitimitätsstandards erfolgt
entlang der Frage, ob sie eher die Verfahren oder aber die Ergebnisse globalen Re-
gierens in den Blick nehmen. Die Konzepte von Input- und Outputlegitimität führte
Fritz Scharpf der wissenschaftlichen Debatte zu. Inputlegitimität bezog er dabei auf
das Ausmaß, in dem die Interessen und Forderungen der Bürger Eingang in den po-
litischen Prozess finden (Scharpf zitiert in Bernstein 2004: 7). Sie entspricht somit
dem, was Abraham Lincoln komprimiert als »rule by the people« bezeichnete. Out-
putlegitimität hingegen thematisiert »rule for the people« und beruht auf der Ge-
meinwohlorientierung der Politikergebnisse (Scharpf 1997: 19). Obgleich Scharpf
beide Konzepte insbesondere zur Differenzierung demokratischer Mechanismen
der nationalen Herrschaftslegitimation dienten, griff die global governance-For-
schung diese Unterscheidung dankbar auf. Aber der neue Fokus bereicherte auch
die Autokratieforschung und ihr wiedererwachtes Interesse an den Legitimationsbe-
strebungen nicht-demokratischer Regime (Gerschewski 2013: 18).16 Erste Erkennt-
nisse stellen dabei die in autokratischen Staaten überwiegende Praktik der Legitimi-
tätseinwerbung qua Outputs heraus. So betont Marianne Kneuer, »[…] it is evident

16 Unter der Annahme, dass Autokratien für die Sicherung ihrer Stabilität neben der erfolg-
reichen Repression und Kooptation auch darauf angewiesen sind, die Anerkennung ihrer
Bevölkerungen zu erlangen, beschäftigt sich mittlerweile wieder eine Vielzahl von Studi-
en mit autokratischer Legitimation. Hierzu zählen die Arbeiten von Holbig (2010); Ger-
schewski (2013); Merkel et al. (2012); Mayer (2001); Pickel (2010) und Stehnken (2010).
Nach Arendt (1955) und Friedrich/Brzezinski (1957) war das Thema lange Zeit komplett
vernachlässigt worden.
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that autocracies cannot rely on input legitimacy. Therefore, output legitimacy or
performance legitimacy […] seems to be central to gaining the support of citizens
[…]« (Kneuer 2011: 2). Befunde des Bertelsmann Transformation Index (BTI) be-
stätigen diese Annahme (Bertelsmann Stiftung 2010: 11). Zu den Leistungen, mit
Hilfe derer Autokratien Anerkennung zu erzeugen suchen, zählen insbesondere die
Beförderung wirtschaftlicher Entwicklung und sozialen Wohlstands sowie die Ge-
währleistung innerer Sicherheit und Ordnung (Kneuer 2011: 4). Während auch in
Demokratien Politikergebnisse zur Herrschaftslegitimation beizutragen vermögen,
sind es doch zuvorderst demokratische Verfahren im Sinne der Legitimationslogik
von »rule by the people«, die diesem Herrschaftstyp Rechtmäßigkeit verleihen
(Wolf 2002: 39).

Obgleich die Unterscheidung von Input- und Outputlegitimation oft wenig trenn-
scharf von der Differenzierung demokratischer und nicht-demokratischer Legitima-
tionsmuster gebraucht wird, ist eine solche analytische Trennung möglich und für
den vorliegenden Beitrag ergiebig. Inputlegitimität verweist dann auf die Qualität
des Entscheidungsfindungsprozesses und die Frage nach den Entscheidungsberech-
tigten, ohne deren Bewertung notwendigerweise an demokratischen Kriterien aus-
zurichten. Outputlegitimität hingegen bezieht sich auf die Qualität und die Folgen
von Politikergebnissen, ohne diese allein an ihrer Gemeinwohlorientierung zu mes-
sen (Schneider 2010: 51-52; Clark 2005: 18). Damit wird eine Kombination beider
Legitimitätsdimensionen zu einer Typologie möglich, wie sie diese Studie analog
zu Nullmeier et al. (2010) vornimmt. Die Nutzung des Vierfelder-Schemas ermög-
licht damit den Anschluss an bisherige Studien, in denen sich dieses bereits als
überaus tragfähig erwiesen hat.

Gemäß den Ausführungen dieses Abschnitts dürften sich die nationalstaatlichen
Legitimationsmuster von Demokratien hauptsächlich (obgleich keineswegs aus-
schließlich) im ersten, die von Autokratien hauptsächlich im vierten Quadranten
der Tabelle 1 konzentrieren. Der Vollständigkeit halber, und um auszuschließen,
dass Befunde zu Regimetypdifferenzen allein auf der Indexwahl beruhen, sollen
hier auch die Staaten berücksichtigt werden, die sonst aus dem sample gefallen wä-
ren, da sie gemäß des hier verwendeten Index Polity IV weder zu den Demokratien,
noch zu den Autokratien, sondern stattdessen zum Zwischentyp der hybriden Re-
gime gehören. Hybride Regime vereinen Elemente demokratischer und autokrati-
scher Herrschaft (Karl 1995: 73). Während sie »die demokratische Minimalbedin-
gung freier und fairer Wahlen« (Schmotz 2013) meist erfüllen, weisen sie in ande-
ren demokratierelevanten Bereichen, wie beispielsweise der Gewährleistung von
Partizipationsrechten und Gewaltenteilung, deutliche Defizite auf und gleichen hier
eher autokratischen Staaten. Aufgrund der »Mischform« dieses Regimetyps, die
mittlere Polity-Werte erzeugt, dürften die nationalen Legitimationsstrategien der
betreffenden Staaten sowohl Elemente demokratischer als auch autokratischer Le-
gitimation aufgreifen.
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Tabelle 1: Schwerpunkt nationaler Legitimationsmuster Autokratien und Demokra-
tien

Legitimitätsdimension Inputorientiert Outputorientiert

demokratiebezogen Demokratien  
Nicht-demokratiebezogen  Autokratien

Tabelle 2 stellt dar, welche Legitimitätskriterien sich theoretisch und empirisch
als bedeutsam erwiesen und welcher der vier Kategorien sie zugeordnet wurden.
Wie die Übersicht verdeutlicht, handelt es sich hierbei vorwiegend um Kriterien
aus der global governance-Literatur, aber auch um Standards aus dem Forschungs-
feld der staatlichen Herrschaftslegitimation und der Demokratietheorie.17 Die Krite-
rien sind zumindestens theoretisch sowohl auf die nationale wie die internationale
Ebene anwendbar. Sie müssen sich international aber nicht notwendigerweise auf
die gleichen Referenzobjekte beziehen wie innerhalb von Nationalstaaten. Inbeson-
dere mit Blick auf »demokratische« Herrschaftskriterien stellt sich damit die Frage,
wer den Staaten als Bezugsobjekt demokratischer Herrschaftsausübung auf interna-
tionaler Ebene gilt. Was gegenüber Staaten demokratisch erscheint, muss dabei
nicht zwangsweise Demokratie im Sinne der Selbstregulierung von Bürgern inner-
halb der betreffenden Staaten befördern. So könnte ein wichtiger Unterschied darin
bestehen, dass Demokratien internationalen Institutionen die Erfüllung demokrati-
scher Standards gegenüber Bevölkerungen, Autokratien aber allein gegenüber Staa-
ten abverlangen.

17 Die Literatur verweist auf die Kriterien der Responsivität (Bernstein 2011: 22), Rechen-
schaftspflicht (Held/Koenig-Archibugi 2005), Partizipation/Repräsentation (Zürn/Stephen
2010: 94; Coleman/Porter 2000: 389), Transparenz (Bernstein 2011: 22), Deliberation
(Martinsen 2008), Einhaltung der Verfahrensregeln (Esty 2006: 1518; Cronin/Hurd 2008:
9), Mandatserfüllung (Binder/Heupel 2011: 6), Förderung demokratischer Ziele (z.B.
Menschenrechtsförderung bei Archibugi et al. (2000: 131); Buchanan/Keohane (2006:
419)), Unparteilichkeit (Woods 1999; Zürn 2012), Handlungsfähigkeit (Schneider 2010:
53), Expertise/Erfahrung (Zürn 2012), Führung (Suchman 1995: 581-582), Effektivität
(Coleman/Porter 2000: 389), Effizienz (Steffek 2003: 266) und der Aktualität und Rele-
vanz (Schneider 2010: 53). Legitimitätsstandards, welche ausschließlich der Empirie die-
ser Studie entstammen, umfassen die Beförderung nicht-demokratischer Ziele, Kontinui-
tät und Kompetenzverteidigung. Zudem erwiesen sich mehrere in der Literatur als bedeut-
sam benannte Legitimitätsquellen in der Empirie als bedeutungslos, das heißt auf sie wur-
de insgesamt in weniger als einem Prozent der Statements und in keiner einzelnen
Regimetypkategorie mehr als dreimal verwiesen. Dazu zählen unter anderem Gemein-
wohlorientierung, Weiterentwicklung des Völkerrechts, Beförderung von Souveränitäts-
rechten und Multilateralismus-Orientierung.
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Tabelle 2: Typologie von Legitimitätskriterien

Legitimitäts-
kriterien Inputorientiert Outputorientiert

  
 d

em
ok

ra
tie

be
zo

ge
n – Responsivität

– Rechenschaftspflicht
– Repräsentation/

(gleichberechtigte) Partizipation
– Transparenz
– Deliberation
– Einhaltung der Verfahrensregeln

– Mandatserfüllung
– Förderung demokratischer Ziele
– Unparteilichkeit

  
  N

ic
ht

-d
em

ok
ra

tie
be

zo
ge

n – Handlungsfähigkeit18

– Expertise/Erfahrung
– Starker Anführer19

– Kontinuität

– Effektivität
– Effizienz
– Förderung nicht-demokratischer Ziele
– Aktualität und Relevanz
– Kompetenzverteidigung20

Forschungsdesign: Die Messung staatlicher Legitimationsanforderungen

Diskurs- und Fallauswahl

Als zentrales Instrument zur Ermittlung von Legitimationsanforderungen diente
bisherigen Analysen die Medienberichterstattung über internationale Organisatio-
nen.21 Hier soll ein anderer Diskurs in den Fokus genommen werden, dessen Be-
rücksichtigung gerade erst Einzug in die empirische Legitimationsforschung hält,
der sich für die Frage insbesondere nach staatlichen Legitimitätsurteilen über glo-
bale Ordnungsstrukturen aber besonders eignet: der Diplomatendiskurs. Gemeint

5.

5.1.

18 Die Handlungsfähigkeit bezieht sich hier ausschließlich auf den Entscheidungsfindungs-
prozess, also auf die Fähigkeit, Beschlüsse zu fassen.

19 Das Kriterium verweist auf Legitimität, die eine politische Ordnung indirekt mittels star-
ker und überzeugender Führungspersönlichkeiten erwirbt. Es berührt die der Input-Di-
mension von Legitimität zu Grunde liegende Frage nach den Entscheidungsbefugten (Ta-
ke 2009: 12).

20 Forderungen nach einer verbesserten Verteidigung institutioneller Kompetenzen gelten
hier nicht als Äußerung eines Legitimitätsglaubens, ihre Erfüllung ist vielmehr Bedingung
der Legitimitätszuweisung. Denn die Ausübung von Kompetenzen wird hier nicht gegen-
über den Herrschaftsbetroffenen selbst, sondern gegenüber anderen politischen Ordnun-
gen innerhalb des Systems verteidigt. Wird eine politische Instanz zum Spielball anderer
Instanzen oder büßt ihre Handlungsfähigkeit innerhalb des Systems ein, kann sie ihren
Anspruch auf Anerkennung verlieren. Dies gilt für Staaten (zum Beispiel im Angesicht
externer »neoimperialer« Einmischung) wie internationale Organisationen gleichermaßen
(sichtbar z.B. an der Kritik, die Generalversammlung dulde einen Kompetenzentzug
durch den UN Sicherheitsrat).

21 Vgl. dazu de Wilde (2011); Kriesi et al. (2012); Nullmeier et al. (2010) und Statham/
Trenz (2012).
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sind Reden, die von diplomatischen StaatenvertreterInnen in internationalen Foren
gehalten werden. Reformdebatten internationaler Organisationen eignen sich hier
besonders. Ihr Anlass sind zumeist den Institutionen attestierte Legitimitätsdefizite,
sodass von Kritik und Forderungen, die StaatenrepräsentantInnen im Rahmen sol-
cher Debatten äußern, plausibel anzunehmen ist, dass sie Rückschlüsse auf Vor-
stellungen legitimen Regierens jenseits des Nationalstaates erlauben.

Der vorliegende Beitrag analysiert die Debatte über die Reform der UN-General-
versammlung, die von 2003 bis 2005 in selbigem Gremium ausgetragen wurde.
Diese lief unter dem Titel »Revitalization of the Work of the General Assembly«.
Obgleich eine der zentralen Institutionen des internationalen Systems, fehlt die Ge-
neralversammlung in bisherigen Studien empirischer Legitimationsforschung gänz-
lich. Dies überrascht aus folgenden Gründen: (1) Die Generalversammlung ist eine
der wenigen internationalen Institutionen mit umfassendem Aufgabenspektrum. Da
Legitimität »Fragen nach der Anerkennungswürdigkeit einer politischen Gesamt-
ordnung« (Nullmeier 2010: 11) betrifft, eignet sie sich für die hier geplante Analy-
se deutlich besser als andere, funktional beschränkte Organisationen; (2) sie steht
der gesamten Staatenwelt offen (Keohane 2011: 104). Die Universalität ihrer De-
batten, an denen Autokratien und Demokratien, starke wie schwache Staaten aller
Weltregionen teilnehmen, macht sie zu einem der wichtigsten Foren internationaler
Legitimitätsdiskurse (Steffek 2003: 265). Gleichwohl wirft eine Debatte, die das
Thema der »Revitalisierung« ausweist, naturgemäß die Frage auf, ob hier über-
haupt Legitimitätsfragen adressiert werden. Ging es nicht von vornherein nur um
eine Optimierung der Arbeitsweise der Generalversammlung? Zunächst ist hier an-
zuführen, dass auch die Performanz einer internationalen Organisation ein Kriteri-
um ihrer Legitimität darstellt. Die global governance-Forschung beschäftigt ja ge-
nau die Frage, ob sich tatsächlich ein Wandel von »funktionaler« Herrschaftslegiti-
mation hin zu normativ anspruchsvolleren (häufig demokratischen) Legitimitäts-
standards vollzieht. Zudem gibt das Revitalisierungs-framing der Debatte
keineswegs einen ausschließlichen Outputfokus vor. Der Präsident der Generalver-
sammlung selbst hatte vorgeschlagen, den Diskurs auf zwei Themenblöcke zu fo-
kussieren: Fragen der Autorität22 der Institution und Fragen ihrer Arbeitsweise.
Während mit letzteren ein Fokus auf Effizienz- und damit Outputfragen naheliegt,
können die Gründe und Bearbeitungsvorschläge mangelhafter Autorität vielfältig
interpretiert werden. Wie die empirischen Ergebnisse zeigen, ist das auch der Fall –
die Autoritätsdefizite der Generalversammlung werden unter Rückgriff auf alle vier
Legitimitätskategorien erörtert. Zudem mag das framing einer Debatte zwar eine
bestimmte Richtung vorgeben, die empirische Realität zeigt aber, dass Staaten über
diesen Rahmen häufig – wie auch im vorliegenden Fall – hinausgehen. Deutlichstes
Beispiel hierfür sind die jährlichen UN-Debatten zum Bericht des Sicherheitsrats,

22 Nicht »Autorität« wurde hier als Legitimitätskriterium gewertet, sondern die Gründe und
Reformvorschläge, welche Staaten mit einem Autoritätsmangel verknüpften oder nach
mehr Autorität verlangen ließen.
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den zahlreiche Staaten nutzen, um ihren allgemeinen Unmut über die wenig reprä-
sentative Struktur des Gremiums kundzutun.

Der jüngste Legitimitätsdiskurs um die Generalversammlung setzte 2003 mit der
allgemeinen UN-Reformdebatte ein, erreichte 2005 seinen Höhepunkt und kam im
Zuge des gescheiterten Reformgipfels kurz darauf zum Erliegen (Schmidtke/Null-
meier 2011: 112-113, 124). Die drei Jahre intensiven Diskurses von 2003 bis 2005
markieren somit den zeitlichen Rahmen der Analyse. Zwei Debatten, welche die
Generalversammlung 2003 und 2004 zu ihrer Revitalization hielt, komprimieren
ihren Legitimitätsdiskurs und liefern das Textmaterial der Inhaltsanalyse. Unter-
sucht wurden die Reden aller Staaten, die in den betreffenden Jahren an den Sitzun-
gen teilnahmen. Ausgeschlossen wurden lediglich die Ansprachen derjenigen Län-
der, für die entweder keine Regimetyp-Werte vorlagen, die im Zeitraum einem
Wandel des Regimetyps unterlagen, oder die im Plenum nicht ihre eigene Nation,
sondern eine Staatengruppe vertraten.23 57 StaatenvertreterInnen aus allen Weltre-
gionen und 89 von ihnen gehaltene Reden bilden somit das Falluniversum dieser
Studie.24 Der Regimetyp, der diese Länder im Analysezeitraum kennzeichnet,
konnte anhand des Regimetyp-Index Polity IV bestimmt werden (Polity IV Projekt
2011). Weil in der vorliegenden Studie die Demokratie-Bezogenheit der von Staa-
ten genutzten Legitimitätskriterien an ihrem Beitrag zur Rechenschaftspflichtigkeit
politischer Ordnungen gemessen wird, sollte accountable rule als Minimaldefiniti-
on auch die Unterscheidung demokratischer, autokratischer und hybrider Regime
anleiten. Mit seinem Fokus auf die Kriterien Partizipation, Wahlen und Beschrän-
kung exekutiver Macht erfüllt Polity IV diese Bedingung. Gleichwohl wohnen dem
Index Probleme inne. Diese betreffen zum einen seine feinteilige Regimetyp-Skala
von 21 Punkten,25 die Autokratien (-10 bis ‑6), Demokratien (+6 bis +10) und Hy-
bride (-5 bis +5) auf verschiedenen Skalenabschnitten verortet. Denn die Werte,
welche die Grenzen zwischen den Regimetypen markieren, wirken willkürlich ge-
setzt und die große Detailliertheit des Index verursacht zudem Schwierigkeiten, die
Verortung einzelner (insbesondere hybrider) Regime tatsächlich zu interpretieren
(Cheibub et al. 2010: 73). Zum anderen ist das dem Index zu Grunde liegende De-
mokratieverständnis ganz klar ein westlich geprägtes, das alternativen Konzeptio-
nen und insbesondere den Besonderheiten postkolonialer Staaten in keiner Weise
gerecht wird.26 Eine nennenswerte Alternative bieten hier allerdings auch andere
Indizes mit großem Falluniversum nicht, denn auch sie machen die westliche De-
mokratie zum »Maß und Ziel jeglicher Entwicklung« (Hauck 2003: 9).

23 Insgesamt waren dies 13 Staaten.
24 Nicht jeder Staat beteiligte sich an den Debatten beider Jahre.
25 Das Spektrum reicht von ‑10 (stabile Autokratien) bis +10 (konsolidierte Demokratien).
26 Für diesen Hinweis danke ich dem/der anonymen Gutachter/in.
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Auf Basis der Polity-Werte der Jahre 2003 und 2004 konnten unter den 57 Staa-
ten 34 Demokratien (mit 51 Reden), zwölf Autokratien (mit 21 Reden) und elf hy-
bride Regime (mit 17 Reden) identifiziert werden.

Tabelle 3: Fälle

Anzahl Länder Anzahl
Länder-Reden

Anzahl
Länder-

Statements

Durchschnitt-
liche Anzahl

an Statements
pro Staat

Durchschnitt-
liche Anzahl
an Statements

pro Rede

Demokratien 34 51 461 14  9

Autokratien 12 21 191 16  9

Hybride 11 17 205 19 12

Gesamt 57 89 857 15 10

Qualitative Inhaltsanalyse und Kodierverfahren

Die Studie verwendet die Methode der computerbasierten qualitativen Inhaltsanaly-
se mittels der Software MAXQDA, um Legitimationsmuster aus den Reden autokra-
tischer und demokratischer StaatenvertreterInnen vor der UN-Generalversammlung
herauszufiltern. Zwar wird dabei auch erhoben, ob ein bestimmtes Legitimitätskri-
terium zur Legitimation oder aber zur Delegitimation herangezogen wird. Das
Hauptaugenmerk liegt aber auf den Kriterien selbst und der Frage, ob sich ihr Re-
pertoire zwischen Demokratien und Autokratien unterscheidet. Ob kritisch oder
wertschätzend verwendet, ein einmal angewandter Standard kann eindeutig dem
Legitimationsrepertoire des betreffenden Akteurs zugerechnet werden.

Als »empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren
Beschreibung« (Früh 2007: 27) und Interpretation von Texten, bedient sich die quali-
tative Inhaltsanalyse eines Kategorienschemas – der Typologie von Legitimitätskrite-
rien –, das eine gezielte und regelgeleitete Analyse von Texten entlang theoretisch
und empirisch relevanter Kategorien ermöglicht (Mayring 2002: 3-4). Die Konstruk-
tion des Schemas ist ein offener Prozess, in dem zunächst theoretisch deduzierte Ka-
tegorien in einem iterativen Auseinandersetzungsprozess mit dem Datenmaterial er-
gänzt, verfeinert oder potentiell auch verworfen werden. Dies hilft zu vermeiden, aus
der Literatur entnommene westliche und implizit als universell gültig vorausgesetzte
Konzepte der Analyse nicht-westlicher Phänomene einfach überzustülpen (Bilgin
2008: 11; Puchala 1997: 129). Obgleich allzu eurozentristische Auswüchse in der Ka-
tegorienbildung so hoffentlich vermieden werden konnten, ist eine völlige Lösung
vom Ideal der westlichen Demokratie wohl unmöglich (Draude 2008: 105).

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht es, neben der syntaktischen auch die se-
mantische Sprachebene einzubeziehen (Baumann 2006: 93). Mittels der Interpretati-
on von Textabschnitten können so systematisch Bedeutungsmuster (hier in Form von
Legitimationsmustern) identifiziert werden, deren Sinngehalt den Kategorien (d.h.
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den spezifischen Legitimitätskriterien) entspricht. Das Analyseraster wurde bereits in
Abschnitt 4, die Textquelle staatlicher Legitimationsanforderungen in Abschnitt 5.1.
spezifiziert. Hier gilt es nun, das inhaltsanalytische Vorgehen darzulegen. Die Ko-
diereinheit sind Bewertungen der UN-Generalversammlung, die ein Staat in einer be-
stimmten Debatte mit Bezug auf ein konkretes Legitimitätskriterium trifft. Um als Le-
gitimationsstatement zu gelten, muss das Wort »(il-)legitim« selbst nicht fallen. Jede
im Zuge der Reformdebatte geäußerte Kritik, Wertschätzung oder Forderung gegen-
über der betreffenden Institution kann als Legitimitätsbewertung verstanden werden.
Einmal identifiziert werden diese entsprechend des Kriteriums kodiert, auf das sie
sich beziehen. Ein die Generalversammlung legitimierendes Statement unter Bezug-
nahme auf das Kriterium der »(gleichberechtigten) Partizipation« könnte beispiels-
weise so aussehen: »We should not forget that the General Assembly is one of the
main bodies of the organization, in whose work all member states take part«. Das Vor-
gehen ist interpretativ, der Interpretationsspielraum ist aber durch das Kategorien-
schema und präzise Kodieranweisungen in Form von Schlagwörtern und Bedeu-
tungsumschreibungen eingegrenzt (vgl. Titscher et al. 1998: 78).

Empirische Ergebnisse

Aus den 89 analysierten Reden der 57 Staaten konnten insgesamt 857 Legitimati-
onsurteile herausgefiltert werden, deren durchschnittliche Anzahl sich sowohl pro
Staat als auch pro Rede über die drei Regimetypen als recht konsistent erwies
(siehe Tabelle 3). Der folgende Vergleich widmet sich zunächst der Frage, ob alle
18 Legitimitätskriterien auch von allen drei Regimetypen bedient werden. Erst im
zweiten Schritt soll auch die Relevanz dieser Kriterien und Legitimitätskategorien
für die staatlichen Legitimationsurteile – gemessen an der relativen Häufigkeit ihrer
Anwendung – erfasst werden.

Ein erster Blick auf die Daten verdeutlicht zunächst vor allem Gemeinsamkeiten
zwischen den drei Regimetypen. Mit einer einzigen Ausnahme werden alle 18 Le-
gitimitätskriterien von Autokratien, Demokratien und Hybriden gleichermaßen ver-
wendet. Lediglich das nicht-demokratiebezogene Inputkriterium der »Expertise/
Erfahrung« weist Unterschiede auf. Während Demokratien und Hybride ihre Argu-
mente auf dieses Kriterium stützen, verweisen Autokratien kein einziges Mal da-
rauf. Dieser Befund widerspricht nicht nur den Erwartungen, dass nicht-demokra-
tiebezogene Legitimationsmuster für Autokratien eine größere Bedeutung besitzen.
Ein kurzer Blick auf die Häufigkeiten der Bezugnahme nimmt diesem Unterschied
zudem seine Bedeutsamkeit, da auch Demokratien und Hybride das Kriterium nur
wenige Male anwenden. Obgleich Autokratien und Demokratien (sowie Hybride)
also grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien an die Generalversammlung
anlegen, könnte sich deren relative Bedeutung für ihre Urteile deutlich unterschei-
den. Bevor die Ergebnisse hierzu präsentiert werden, ist zu betonen, dass die Inter-
pretation von Prozentunterschieden aufgrund der geringen Fallzahl dieser Studie
mit Vorsicht geschieht. Der Fokus liegt auf Tendenzen.
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Legitimitätskategorien

Bereits ein erster grober Blick auf die Häufigkeiten, mit denen sich die drei Re-
gimetypen auf die verschiedenen Kategorien von Legitimitätskriterien stützen, ver-
deutlicht: Es existieren keine Unterschiede. Die Häufigkeit der Bezugnahme gene-
riert für Autokratien, Demokratien und Hybride nicht nur exakt dieselbe Prioritä-
tensetzung. Der Anteil der auf jede Legitimitätskategorie entfallenden Statements
ist über alle Regimetypen zudem nahezu identisch. Lediglich ein Prozent aller Aus-
sagen entfällt auf die Residualkategorie.

Sowohl Autokratien als auch Demokratien (ebenso wie Hybride) beurteilen die
Legitimität der Generalversammlung in erster Linie anhand nicht-demokratiebezo-
gener Outputkriterien (NDO). Mehr als die Hälfte ihrer Statements (zwischen 52%
und 56%, je nach Regimetyp) beziehen sich mit großer Übereinstimmung auf Legi-
timitätsstandards dieser Kategorie. Mit einem Anteil von etwa einem Drittel an den
Urteilen ebenfalls aller drei Regimetypen ist die zweitwichtigste Kategorie demo-
kratiebezogener Inputkriterien (DI) deutlich abgeschlagen. Den letzten Platz unter
den Bewertungen teilen sich nicht-demokratiebezogene Input- (NDI) und demokra-
tiebezogene Outputstandards (DO) der Legitimität, auf die sich Demokratien, Auto-
kratien und Hybride gleichermaßen einheitlich mit etwa neun (respektive sieben)
Prozent ihrer Urteile berufen. Bleibt dieser Befund einer allgemein starken Über-
einstimmung autokratischer und demokratischer Legitimationsanforderungen an die
Generalversammlung auch dann bestehen, wenn wir die aggregierte Ebene der Le-
gitimitätskategorien verlassen und die spezifischen Kriterien in den Blick nehmen,
die diese umfassen?

6.1.
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Tabelle 4: Anteil der Legitimitätskategorien an den Urteilen der Regimetypen
(in %)

Demokratien Autokratien

Hybride  

 

Legitimitätskriterien

Die Antwort ist ja. Auch innerhalb der vier Kategorien herrscht hohe Kongruenz
bezüglich des Stellenwerts, den Autokratien und Demokratien (sowie Hybride) den
einzelnen Legitimitätsstandards einräumen.

6.2.
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NDO

Es sind vor allem drei Kriterien, welche die Dominanz nicht-demokratiebezogener
Outputkriterien unter den Legitimationsurteilen aller drei Regimetypen begründen:
Effizienz, Effektivität und Aktualität/Relevanz. Etwa ein Fünftel aller staatlichen
Bewertungen der Generalversammlung beziehen sich auf das Kriterium der Effizi-
enz. Dieser Befund passt zu der von ihrem Präsidenten vorgeschlagenen Prioritä-
tensetzung, die Reform der institutionellen Arbeitsweise der Institution zu einer
wichtigen Bedingung ihrer Revitalisierung zu erklären. So bemängeln Demokrati-
en, Autokratien und hybride Regime gleichermaßen die Ineffizienz, welche die Ar-
beitsweise der Generalversammlung im Allgemeinen und ihre als überladen und re-
petitiv geltende Agenda im Besonderen kennzeichne.

»What is most urgent and important, however, is the rationalization and streamlining of
our work agenda – the key factor in improving the efficiency of our work« (Japan 2004).

Legitimationsurteile unter Rückgriff auf das Kriterium der Effektivität stehen bei
Autokratien, Demokratien und Hybriden kategorienübergreifend an zweiter Stelle.
Auf sie entfällt ein Anteil von 12% (Demokratien) bis 17% (Autokratien) aller Be-
wertungen. Dabei problematisieren die Staaten insbesondere die unzureichende Im-
plementierung in der Generalversammlung verabschiedeter Resolutionen. Sie sei
dafür verantwortlich, dass die Institution von der Weltöffentlichkeit oft nur als
»Schwatzbude« wahrgenommen würde, die nicht in der Lage sei, die Probleme die-
ser Welt tatsächlich zu lösen.

»In that connection, we reaffirm that all Assembly resolutions are valid and relevant and
deserve to be implemented. We should not allow people to refer to the Assembly’s reso-
lutions and agenda as obsolete or meaningless. We should revitalize and implement tho-
se resolutions as a way to strengthen the legitimacy of this organization and as a sound
step towards reforming and revitalizing it« (Syrien 2003).

Neben der effizienten und wirkungsvollen Erzeugung von Politikergebnissen –
so die einhellige Ansicht der 57 Staaten – bedürfe eine Legitimitätssteigerung der
Institution zudem ihrer stärkeren Konzentration auf aktuelle und für die internatio-
nale Gemeinschaft prioritäre Themen. Unter Demokratien und Hybriden rangiert
das Kriterium der Aktualität/Relevanz mit einem Zehntel ihrer Statements kategori-
enübergreifend an dritt- (respektive viert-)wichtigster Stelle. Bei Autokratien steht
es mit einem Anteil von etwa fünf Prozent (an siebter Stelle) nicht ganz so stark im
Vordergrund. »Its working methods do not allow for flexibility to address the ever-
changing global agenda« (Südafrika 2003). Die anderen beiden Kriterien dieser Le-
gitimitätskategorie betreffen zum einen die Fähigkeit der Generalversammlung,
ihre Kompetenzen gegen die Übergriffe anderer Institutionen des UN-Systems (ins-
besondere des Sicherheitsrats) zu verteidigen. Zum anderen beziehen sie sich auf
die Förderung zunächst nicht-demokratischer Ziele, wie das der globalen Sicher-
heit. Beide Legitimitätsstandards werden von den drei Regimetypen übereinstim-
mend mit jeweils etwa fünf Prozent an Referenzen bedacht.

Der deutliche Einklang, mit dem Autokratien, Demokratien und Hybride die An-
erkennungswürdigkeit der Generalversammlung an ihren nicht-demokratiebezoge-
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nen Outputs messen (und kritisch hinterfragen), überrascht. Für Demokratien kon-
terkariert dies die Transferthese, welche eine Konzentration der Legitimationsan-
forderungen dieser Staaten in der Kategorie DI prognostiziert. Der Befund passt
aber zum größten Defizit, das die Institution kennzeichnet, ihrer Ineffizienz und der
fehlenden Umsetzung ihrer Politikergebnisse. Tatsächlich dürfte hier das framing
der Debatte einflussreich gewesen sein, wurde eine effizientere Arbeitsweise (die
letztendlich auch das am häufigsten verwendete Legitimationskriterium darstellt)
durch den Präsidenten der Generalversammlung doch als eine der Reformprioritä-
ten propagiert. Die von Jens Steffek für die internationale Ebene prognostizierte
Bedeutung des Rechtfertigungsnarrativs »guten funktionalen Regierens« findet sich
jedenfalls in den Legitimationsurteilen der 57 untersuchten Staaten bestätigt (Stef-
fek 2011: 9).

DI

Gleichwohl sind es nicht ausschließlich Output-Fragen, welche die Legitimations-
urteile der Staatenwelt prägen. Demokratische Verfahren der Entscheidungsfindung
(DI-Standards) spielen für die Legitimitätsbegründung durchaus eine Rolle, gerade
weil sie im Kontrast zu den durchweg kritischen Äußerungen auf Basis von NDO-
Standards vorwiegend Anerkennung hervorrufen. Der mit 30% hohe Anteil von DI-
Kriterien an den Statements aller Staaten zeigt zudem, dass das ursprüngliche
framing der Debatte die Legitimationsurteile von Staaten keineswegs prädetermi-
niert. Überraschenderweise sind auch hier keinerlei Differenzen zwischen den Re-
gimetypen aufzufinden. Autokratien greifen nicht weniger stark als Demokratien
(und Hybride) auf Legitimitätskriterien zurück, welche demokratische Entschei-
dungsprozesse ins Zentrum rücken. Vor allem die Kriterien der Partizipation/
Repräsentation (mit etwa 12%) und der Deliberation (mit etwa 8% der Statements
aller Regimetypen) stechen hier heraus.

Auch autokratische Staaten, deren eigene Entscheidungsprozeduren sich hoch-
gradig exklusiv gestalten, bewerten die Universalität der Generalversammlung so-
wie die gleichberechtigten Partizipationschancen, die diese gewährt, als conditio
sine qua non ihrer Legitimität. »It is the main venue at which all member states
may review and make decisions« (China 2003). Die mehrheitlich positive Beurtei-
lung, welche die Institution unter Rückgriff auf dieses Kriterium erfährt, wird nur
an wenigen Stellen geschmälert. So thematisieren Staaten aller Regimetypen, Auto-
kratien allerdings besonders intensiv, die Schwierigkeiten kleiner Staaten gleichbe-
rechtigt an den Entscheidungsprozessen der Institution teilzunehmen. Überlappende
Gremiensitzungen würden die geringen personellen Ressourcen dieser Länder be-
sonders strapazieren.

Neben der gleichberechtigten Partizipation und der Repräsentativität der General-
versammlung begründen alle Regimetypen die Anerkennungswürdigkeit des Or-
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gans auch mit seiner Fähigkeit, einen offenen und konsensorientierten Deliberati-
onsprozess zwischen den Mitgliedern zu ermöglichen.

»Thus, this Assembly should maintain its independent nature and role in this process as
a forum for wide-ranging debate, where member states are not restricted or limited when
referring to the issues that are of interest to them« (Kuba 2004).

Auch hinsichtlich der verbleibenden vier Kriterien (Responsivität, Rechen-
schaftspflicht, Transparenz und Einhaltung der Verfahrensregeln) unterscheiden
sich die Urteile der analysierten Staaten nicht. Für die Erfüllung dieser Standards
sehen alle drei Regimetypen noch Verbesserungsbedarf, die Häufigkeiten der Be-
zugnahme sind allerdings gering. Lediglich auf die Responsivität der Generalver-
sammlung wird mit fünf Prozent an Statements noch verhältnismäßig häufig ver-
wiesen.

Die Legitimationsanforderungen autokratischer, demokratischer und hybrider
Regime an die Institution divergieren auch hinsichtlich der DI-Kriterien nicht. Au-
tokratien schrecken keineswegs davor zurück, Standards legitimer Herrschaft, die
sie in ihrer eigenen Regierungspraxis klar verletzen, international einzufordern.
Von einem Transfer intern gängiger Legitimationsmuster auf die internationale
Ebene kann also auch mit Blick auf autokratische Regime keine Rede sein. Es
bleibt jedoch die Frage nach den Akteuren, deren Bedürfnisse Staaten durch demo-
kratische – vor allem transparente, partizipative und responsive – Verfahrensweisen
berücksichtigt wissen möchten. Hier wird schnell deutlich, dass Autokratien und
Hybride, aber auch Demokratien zuallererst Mitgliedstaaten im Sinn haben. Inter-
nationale Organisationen seien zuvorderst Staaten gegenüber rechenschaftspflich-
tig, so die mehrheitliche Auffassung. Auch Demokratien propagieren hier keine
kosmopolitischen Vorstellungen von global governance. Wenn doch Forderungen
auftreten, die Generalversammlung solle auch die Bedürfnisse von Bevölkerungen
oder zivilgesellschaftlichen Akteuren stärker berücksichtigen, so sind diese nicht
einem einzelnen Regimetyp zuzuschreiben. Obgleich beispielsweise alle Staaten
am intergouvernementalen Charakter der UN festhalten wollen, finden sich verein-
zelte Befürworter verbesserter Partizipationsmöglichkeiten für nicht-staatliche Ak-
teure sowohl unter Demokratien als auch Hybriden und Autokratien. »We support
the consideration of the expanded participation of civil society, including non-go-
vernmental organizations, in the United Nations« (China 2004). Der vorwiegende
Staatenfokus mag Autokratien vor allzu starken Widersprüchen zu ihrer innenpoli-
tischen Herrschaftspraxis bewahren und somit die Unbeschwertheit begründen, mit
denen diese Regime internationalen Organisationen mehr Demokratie abfordern.
Dennoch bleiben Inkonsistenzen bestehen. Eine ist die Tatsache, dass auch autokra-
tische Staaten nicht davor zurückschrecken, offen die internationale Beteiligung zi-
vilgesellschaftlicher Akteure zu propagieren, deren Arbeit sie in ihren eigenen Län-
dern oft vehement einschränken.

Sophie Eisentraut: Autokratien, Demokratien und die Legitimität internationaler Organisationen
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NDI und DO

Obgleich sie jeweils mit etwa einem Zehntel der Statements aller Herrschaftstypen
bedient werden, finden sich innerhalb der Kategorien von NDI und DO-Kriterien
lediglich zwei Legitimitätsstandards, auf die sich Staaten mit mehr als nur ein bis
zwei Prozent ihrer Urteile stützen. Aber auch hier mangelt es an Regimetypdiffe-
renzen, sind dies doch bei Demokratien, Autokratien wie Hybriden gleichermaßen
die Kriterien der Mandatserfüllung (DO) und des starken Anführers (NDI). Sie fin-
den von Seiten aller Regime jeweils etwa fünf Prozent an Referenzen. So binden
die 57 Staaten ihre Legitimitätszuschreibung an die Generalversammlung auch an
deren Fähigkeit, ihr durch die UN-Charta definiertes Mandat zu erfüllen, aber
gleichzeitig dessen Grenzen zu respektieren. Vor allem hinsichtlich des ersten
Punktes sehen die Staaten Verbesserungsbedarf. Kritisiert wird außerdem, dass es
der Institution an einem starken Anführer mangelt. Die staatlichen RepräsentantIn-
nen plädieren deshalb für die Stärkung des Postens des Präsidenten der Generalver-
sammlung.

Weder mit Blick auf die Bedeutsamkeit verschiedener Legitimitätskategorien
noch hinsichtlich der Verwendung einzelner Legitimitätskriterien scheint der Re-
gimetyp staatliche Legitimationsurteile zu prägen. Die empirischen Befunde bele-
gen vielmehr eine transnationale Homogenisierung staatlicher Begründungsmuster
legitimer Herrschaft.

Schlussbetrachtung

Der Beitrag untersuchte die Relevanz des Herrschaftstyps für die von Staaten geäu-
ßerten Legitimationsanforderungen an internationales Regieren. Anhand mitglied-
staatlicher Debatten über die Reform der UN-Generalversammlung prüfte er die
konkrete Frage, ob und wie sich die Legitimationsurteile autokratischer und demo-
kratischer (sowie hybrider) Staaten an internationales Regieren unterscheiden. Die
Ergebnisse sind für die empirische Legitimationsforschung nicht nur deshalb von
Interesse, weil sie erstes Licht auf die Legitimationsurteile autokratischer (und hy-
brider) Regime werfen, die infolge des starken westlich-demokratischen bias bishe-
riger Ansätze gänzlich unberücksichtigt blieben. Sie ermöglichen außerdem Schlüs-
se zur Aufklärung konträrer theoretischer Annahmen – zwischen der Hypothese
einer Externalisierung staatlicher Legitimationsmuster auf der einen und der gegen-
teiligen Vermutung ihrer universellen Konvergenz auf der anderen Seite. Realpoli-
tische Relevanz erlangt die Forschungsfrage mit Blick auf die Reformen globaler
Ordnungsstrukturen. Dabei geht es nicht allein um deren Erfolgschancen, sondern
auch um den zukünftigen Stellenwert demokratischer Standards internationalen Re-
gierens in einer Weltordnung, die von aufsteigenden nicht-demokratischen Mäch-
ten zunehmend herausgefordert wird.

Die empirische Vergleichsstudie lieferte überraschende Resultate. Sie ergab ers-
tens, dass keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen den Legitimationsurteilen

7.
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autokratischer, demokratischer und hybrider Regime bestehen – weder mit Blick
auf die vier Kategorien, noch die konkreten Kriterien, die diese zur Bewertung der
Legitimität der Generalversammlung heranziehen. Auch die Häufigkeit der Bezug-
nahme verdeutlicht, dass zur öffentlichen (De-)Legitimation dieser Institution nicht
nur auf die gleichen Begründungsmuster von Herrschaft rekurriert wird, sondern
deren Relevanz im Sinne der Häufigkeit ihrer Bezugnahme für autokratische wie
demokratische Legitimationsdiskurse in geradezu erstaunlicher Deutlichkeit kon-
gruiert. So wird die Generalversammlung von Staaten aller drei Regimetypen
mehrheitlich anhand ihrer nicht-demokratiebezogenen Outputs bewertet. Mit etwa
einem Drittel an Referenzen folgen Legitimationsanforderungen, die sich auf de-
mokratische Verfahren der Entscheidungsfindung beziehen.

Damit liefert die Studie zum zweiten empirische Evidenz gegen die Transferthese
und für die Annahme einer globalen Konvergenz in den Begründungsmustern inter-
nationalen Regierens. Weder beschränken sich Demokratien in ihren Legitimati-
onsurteilen gegenüber der Generalversammlung auf DI-Kriterien, die den zentralen
Anker ihrer eigenen Herrschaftslegitimation darstellen. Noch – und dies überrascht
weitaus mehr – vermeiden Autokratien die Artikulation demokratischer Legitimi-
tätsstandards, die sie in ihrer eigenen Herrschaftspraxis sträflich missachten. Sie be-
ziehen sie aber, wie auch Demokratien und Hybride, vorwiegend auf Staaten als
Referenzobjekte demokratischen Regierens. Interpretative Gemeinschaften, welche
die Bandbreite zulässiger Argumentationsmuster festlegen und damit zur Homoge-
nisierung des internationalen Diskurses beitragen, scheinen den Ergebnissen dieses
Beitrags nach tatsächlich eine Rolle zu spielen (vgl. Johnstone 2005: 189). Der Be-
fund großer diskursiver Übereinstimmung kann allerdings auch noch etwas anderes
bedeuten. Nämlich, dass Staaten und internationale Organisationen so grundsätzlich
unterschiedliche Herrschaftsarrangements darstellen, dass sie voneinander unab-
hängige Legitimationsdiskurse hervorbringen. Ein Transfer findet dann deshalb
nicht statt, weil beide Herrschaftssysteme als schlicht nicht miteinander vergleich-
bar angesehen werden.27

Die Ergebnisse werfen noch eine Reihe anderer Fragen auf, die zu weiterer For-
schung anstoßen. Insbesondere verlangen sie nach Folgeuntersuchungen, die auto-
kratische und demokratische Legitimationsanforderungen an wesentlich autoritati-
vere internationale Organisationen in den Blick nehmen, deren Machtfülle mögli-
cherweise auch größere Anforderungen an adäquate Verfahren der Entscheidungs-
findung aufwirft.

Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob der Gebrauch einheitlicher Legitimitätsstan-
dards durch Staaten unterschiedlichen Regimetyps auch auf einem geteilten Grund-
verständnis dieser Kriterien beruht. Während wahres Verständnis schwer zu erfas-
sen bleibt, kann in der Analyse ausführlicherer Staatendiskurse ein Weg der Annä-
herung an möglicherweise divergierende Interpretationen auf den ersten Blick ein-
heitlich verwandter Standards liegen. So ist keineswegs auszuschließen, dass im
Zuge zunehmender diskursiver Angleichungszwänge aus dem Wettstreit um die

27 Für diesen Hinweis danke ich dem/der anonymen Gutachter/in.
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zentralen Normen legitimer Herrschaft ein Streit um die angemessene Deutung die-
ser Prinzipien geworden ist (Haunss 2007: 171; Johnstone 2005: 187; Johnstone
2003: 445-449). Zugleich wäre die eingehende Untersuchung dieser Möglichkeit
ein wichtiger Beitrag zu einer weniger eurozentristischen Legitimationsforschung.
Die Relevanz einer eingehenden Betrachtung nicht-westlicher Konzeptaneignungen
und Bedeutungszuweisungen ist offenkundig (Draude/Neuweiler 2010: 6-7). Denn
die Kontextgebundenheit zentraler Herrschaftsnormen verdeutlicht schon ein Blick
auf die Vielfalt an Bedeutungen, mit denen das Konzept der (nationalstaatlichen)
Demokratie in nicht-westlichen Gesellschaften und Herrschaftszusammenhängen
verwendet wird.

Der Regimetyp ist zudem nur ein Faktor, der zu divergierenden Legitimationsan-
forderungen an global governance führen kann. Andere Faktoren sind denkbar und
bedürfen einer systematischen Analyse. Dazu zählt insbesondere auch der potenti-
elle Einfluss von Machtgefällen auf staatliche Ordnungsvorstellungen (vgl. Zifcak
2006).

Neben der global governance-Literatur liefern die Befunde dieses Beitrags auch
der Autokratieforschung neue Anregungen. Denn: Kann es wirklich ohne Auswir-
kungen bleiben, wenn Autokratien auf internationaler Ebene demokratischere Ver-
fahren der Herrschaftslegitimation einfordern und offen bejahen? Die (mögliche)
Konfrontation nationaler und internationaler Normen rechtmäßiger Herrschaft be-
trifft Autokratien besonders stark und verlangt nach weiterer sozialwissenschaftli-
cher Aufmerksamkeit.
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